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Hersteller/Lieferant

Name: Tel./ Fax

Straße: E-Mail:

PLZ/Ort: Land:

Wir sichern für folgendes Produkt und alle seine Bestandteile zu:

Artikelnummer-Lieferant:

Artikelnummer-Kunde:

Genaue Produktbezeichnung:

Stand/Version dergültigenProduktspezifikation*:

Mit den beinhalteten Komponenten: Letzte/r lebende(r) Organismus(en)**

* Diese Bescheinigung gilt als Bestandteil der genanntenSpezifikationen. Die genannte Spezifikation liegt dem Kunden vor.

** bitte für alle im Produkt vorhandenen Stoffe den letzten im Herstellungsprozess verwendetenlebendenOrganismus aufführen.

(a) Das Produkt und die zur Herstellung verwendeten Lebensmittel und Lebensmittelzutatenenthalten keine genetisch
veränderten Organismen (GVO), sie bestehen nicht aus GVO und sind nicht aus GVO hergestellt. Verschleppungen von GVO
werden nur toleriert, wenn der GVO in der EU zugelassen ist und den Bestimmungsgrenzwert von i.d.R. 0,1% je Zutat nicht
überschreitet.Bei Imkereiprodukten wurden im Umkreis von 10 km von den Bienenständen keine GVO angebaut oder
freigesetzt.Alternativ liegt für die Charge ein Analyseergebnis vor, dassnach den Vorgaben des VLOG ermittelt wurde und
keinegenetische Veränderung nachweist.

(b) FürZutatentierischen Ursprungsliegt eineZertifizierungnach VLOG-Standard,EU-Öko-Verordnung odereinemanderen
als gleichwertiganerkanntem Standardvor.

(c) Zum Zubereiten, Bearbeiten, Verarbeiten oder Mischen des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutaten sind keine durch
einen GVO hergestellten Lebensmittel, Lebensmittelzutaten, Verarbeitungshilfsstoffe sowie sonstige Stoffe im Sinne des §
3a Abs. 5 EGGenTDurchfG(siehe Glossar)verwendet worden (Betrachtungstiefe: im Herstellungsprozess retour bis zum
letztenlebendenOrganismus).Verarbeitungshilfsstoffeund sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 EGGenTDurchfG sind
auch dann nicht zu den vorgenannten Zwecken verwendet worden, wenn sie oder ihre Bestandteileals aus GVO bestehend,
GVO enthaltend oder aus GVO hergestellt nach VO (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 gekennzeichnetwarenoder, soweit
sie in den Verkehr gebrachtworden wären, zu kennzeichnengewesenwären.
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Für alle im oben genannten Produkt enthaltenen bzw. verwendeten Komponenten liegen uns geeignete Nachweise vor, dass die
Anforderungen (a) bis (c) eingehalten sind. Aktuelle Erklärungen befinden sich in unseren Unterlagen. Uns liegen keine
Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“
begründen. Wir verpflichten uns, unserem Kunden /Abnehmer und seiner Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle unverzüglich
eine Änderung-/ Korrekturmeldung zu machen, wenn diese Erklärung widerrufen oder geändert wird, oder wenn Informationen
bekannt werden, die Zweifel an der gesetzlichen Einhaltung der Anforderungen an die Kennzeichnung begründen.

Die für die Kontrolle des Kunden zuständige Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle ist berechtigt, die Richtigkeit dieser
Bestätigung zu prüfen und Proben für den analytischen Nachweis zu ziehen.

Wir haften für die Richtigkeit der Angaben dieser Erklärung.

Name, Funktion

               Ort                               Datum                                       Unterschrift                                                            Firmenstempel

Glossar

Begriff Erläuterung
EGGenTDurchfG EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz: Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen

Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet der Gentechnik und über die Kennzeich-
nung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel. Die relevanten
Anforderungen der §§ 3a und 3b dieses Gesetzes für die eingesetzten Zutaten und sonstige Stoffe
sind in dieser Bescheinigung abgebildet.

GVO- „genetisch 
veränderter 
Organismus“

Ein Organismus, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise
durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist, mit Ausnahme von
Organismen, bei denen eine genetische Veränderung durch den Einsatz der in Anhang 1B der
Richtlinie 2001/18/EG aufgeführten Verfahren herbeigeführt wurde(Art. 2 Abs.1 Nr. 5 der
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003).

„aus GVO hergestellt“ Vollständigoder teilweise aus GVOabgeleitet, jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO enthaltend
(Art. 2 Abs. 1 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003).

„durch GVO
hergestellt“

Unter Verwendung eines GVO als letzten lebenden Organismus im Produktionsverfahren gewonnen,
jedoch nicht aus GVO bestehend, GVO enthaltend oderaus GVO hergestellt(Art. 2 Buchst. v der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007).

„lebenderOrganismus“ Jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches Material zu übertragen
(Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2001/18/EG,z.B. Maiskorn; Kartoffel). Die Fähigkeit zur Vermehrung kann
z.B. durch Zerkleinerung, Trocknung oder Erhitzen verloren gehen (z.B. Maisstärke; Kartoffelstärke).

Verarbeitungshilfsstoffe Stoffe, die nicht selbst als Lebensmittelzutaten verzehrt werden, jedoch bei der Verarbeitung von
Rohstoffen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus technologischen Gründen während der Be- oder
Verarbeitung verwendet werden und unbeabsichtigte, technisch unvermeidbare Rückstände oder
Rückstandsderivate im Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung, dass diese
Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind und sich technologisch nicht auf das Enderzeugnis
auswirken (Art. 2 Buchst. y der Verordnung (EG) Nr. 834/2007).

„sonstige Stoffe im
Sinne des § 3a Abs. 5
EGGenTDurchfG“

Stoffe im Sinne des § 5 Abs. 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) in der Fassung
der Verordnung vom 18.12.2007.Dazu gehören
�x Bestandteile einer Zutat, die während der Herstellung vorübergehend entfernt und dann dem

Lebensmittel wieder hinzugefügt werden, ohne dass sei mengenmäßig ihren ursprünglichen
Anteil überschreiten,

�x Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme und Mikroorganismenkulturen, die in einer oder mehreren
Zutaten eines Lebensmittels enthalten waren, sofern sie im Enderzeugnis keine technologische
Wirkung mehr ausüben,

�x Lösungsmittel und Trägerstoffe für Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme und
Mikroorganismenkulturen, sofern sie in nicht mehr als technologisch erforderlichen Mengen
verwendet werden,

�x Extraktionslösungsmittel und
�x Stoffe, die auf dieselbeWeise und zu demselben Zweck wie Verarbeitungshilfsstoffe verwendet

werden und– auch in veränderter Form– im Enderzeugnis vorhanden sind.

Gleichwertig
anerkannter Standard

Alle vom VLOG als gleichwertig anerkannten Standards finden Sie unter folgendem Link:
(https://www.ohnegentechnik.org/fileadmin/ohne-gentechnik/das_siegel/og-standard/Weitere_-
Dokumente/Als_gleichwertig_anerkannte_Standards.pdf)
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Lieferant

Name: Tel./ Fax:

Straße: E-Mail:

PLZ/Ort: Land:

Für die folgenden Tiere/ Tiergruppen bestätigen wir die „ohne Gentechnik“-konforme Fütterung1:

Ohrmarkennummer/ Stempel/ sonstige Angabe zur eindeutigen
Identifikationder Tiere/ Tiergruppen

Fütterung „ohne Gentechnik“-konform
seit2:

Weitere Tiere siehe Anlage3:

Für alle oben genannten Tiere/ Tiergruppen liegen uns geeignete Nachweise vor, dass die Anforderungen an die
„ohne Gentechnik“-konforme Fütterung eingehalten sind.Wir verpflichten uns, unserem Kunden /Abnehmer und
seiner Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle unverzüglich eine Änderung-/ Korrekturmeldung zu machen, wenn
diese Erklärung widerrufen oder geändert wird oder wennInformationen bekannt werden, die Zweifel an der
Richtigkeit dieser Bescheinigungbegründen.

Wir ermächtigen denVerband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG),im Rahmen von Stichprobenprüfungenoder
im Verdachtsfall die Richtigkeitdieser Bestätigungin Vor-Ort-Kontrollen zu prüfenund Proben für den analytischen
Nachweis zu ziehen.Diese Kontrollen könnenim Auftrag des VLOG durchDritte durchgeführt werden.

Wir haften für die Richtigkeit der Angaben dieser Erklärung.

Name, Funktion

Ort/Datum �� �� Unterschrift�� �� �� Firmenstempel

1 Unter der „ohne Gentechnik“-konformen Fütterung wird eine Fütterung verstanden,bei derausschließlich Futtermitteln
verwendet wurden, die nicht unter die Kennzeichnungspflicht der EU VerordnungenVO (EG)Nr. 1829/2003und1830/2003
fallen. Futtermittel dürfen demnach weder selbst GVO sein, Bestandteile aus GVO enthalten oder aus GVO hergestelltworden
sein.

2 Hier wird das Datum angegeben, ab dem das Tier vor dem Verkauf durchgängig konform gefüttert wurde. Bei
Unterbrechungen beginnt die Zählungbzw. Mindestfütterungsfristvon Neuem.

3 Hier ist der Name der Anlage anzugeben. Zudem sind auf der Anlage das Datum der Bescheinigung sowie Tier und Datum ab
dem die „ohne Gentechnik“-konforme Fütterungdurchgängig begonnen hat aufzuführen
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I. Betriebsidentifikation und Angaben zu den Tieren

Balis-/VVVO-Nr.: Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Fax: Lieferdatum:

Nr. Tierart/Gattung Ohrmarke Geburtsdatum
„ohne Gentechnik“-
Umstellungsdatum

VLOG-konform*

1 Ja Nein

2 Ja Nein

3 Ja Nein

4 Ja Nein

5 Ja Nein

Anzahl der zu schlachtenden Tiere gesamt:

* Für die Einstufung als „VLOG-konform“ muss jedesEinzeltierdie Anforderungen der „Ohne-Gentechnik“-Fütterungfür einen
vorgegebenenZeitraum vor der Schlachtungerfüllen. Bei Schweinen sind dasvier Monate, bei Rindernzwölf Monate und
auf jeden Fall mindestens drei Viertel des Lebens.ZurBerechnungbei Rindernkannnachstehende Formelgenutzt werden:

�#�J�V�=�D�H�6�=�C�AOhne GentechnikF �(ü�P�P�A�N�Q�J�C(�7�I�O�P�A�H�H�Q�J�C�O�@�=�P�Q�I�>�A�E�.�E�A�B�A�N�@�=�P�Q�I)

�#�J�V�=�D�H�6�=�C�A�C�A�O�=�I�P(�)�A�>�Q�N�P�O�@�=�P�Q�I�>�E�O�.�E�A�B�A�N�@�=�P�Q�I)
× 100 < 75% �G�K�J�B�K�N�I

Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von
bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs(Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung-Tier-LMHV)
Anlage 7 (zu § 10 Absatz 2) Informationen zur Lebensmittelsicherheit nach Anhang II Abschnitt III Nr. 1 inVerbindung mit Nr. 3 und 4
Buchstabe b Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 für Tiere, die in einen  Schlachthof verbracht wurden oder verbracht

werden sollen.
II. Standarderklärung
Der Lebensmittelunternehmer, der für den Herkunftsbetrieb der oben genannten Tiere verantwortlich ist,erklärt folgendes:

1. Über den Tiergesundheitsstatus des Herkunftsbetriebes, den Gesundheitsstatus der Tiere und zu Produktionsdaten, die das
Auftreten einerKrankheit anzeigen könnten, liegen keine relevanten Informationen vor. Dem Herkunftsbetrieb sind
keine relevanten Informationen über frühere Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bekannt.

1a. Bei Schweine-haltenden Betrieben amtlich anerkannte Anwendung kontrollierter Haltungsbedingungen Ja Nein

2. Es liegen keine Anzeichen für das Auftreten von Krankheiten vor, die die Sicherheit des Fleisches beeinträchtigen könnten.
3. Im Zeitraum von 7 Tagen vor Verbringung der Tiere zur Schlachtung, im Falle von Masthähnchen während der gesamten

Mastperiode,bestanden

keine Wartezeiten für verabreichte Tierarzneimittel

Wartezeiten für folgende Tierarzneimittel

Es wurden keine sonstigen Behandlungen durchgeführt, ausgenommen (z.B. Repellentien).

4. Es liegen keine Ergebnisse von Probenanalysen vor, die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit von Bedeutung sind,
ausgenommen:

5. Name und Anschrift des normalerweise hinzugezogenen Tierarztes:

Ort Datum Unterschrift Landwirt
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Unternehmen (Bezeichnung, ggf. Stempel):

Versand Analyseergebnis an (E-Mail):
Ggfs.Identifizierungsnummer:

Proben-Entnahmestelle, ggf. Skizze beilegen:

Name des Probenehmers:

Probenart: Saatgut Futtermittel Rohstoff Produkt

VLOG-zertifiziert: Ja Nein

Typ/Bezeichnung:

Hersteller (u.U.Herstellungsdatum):

Chargen-Nummer bzw. betriebsinterne Nr.:

MHD (wenn vorhanden):

Zusammensetzung*, ggf. Anlagen beilegen:

* BeiFuttermittelproben von Selbstmischern, muss dasMischprotokollmit Zusammensetzungund Mischdatum
angefügt oder eingetragen werden. Bei zugekauften Futtermitteln, Saatgut undRohstoffensollte das Etikett
oder Warenbegleitpapier, ggfs. die Spezifikationmit angehängt werden.

Probenbezeichnung (spezifische Nummern):
Die Probenbehälter sind mit der Probenbezeichnung, dem Probenahmedatum und ggf. der landwirtschaftlichen 
Betriebsnummer zu kennzeichnen.

Probenbehälter 1:

Probenbehälter 2:

Probenbehälter 3 (verbleibtim Unternehmen):

Ort, Datum �� �� �� Unterschrift   �� Unterschrift
�� �� �� �� ��      Unternehmen/ Vertreter�� ��      Probenehmer/ Auditor�� �� �� ��
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Bewertung von Analyseergebnissen und abzuleitende Maßnahmen 

Für die Absicherung �����Œ���c�K�Z�v���� �'���v�š�����Z�v�]�l�^-Produktion ist eine rasche Analyse der gezogenen Proben 

ebenso wichtig wie die eindeutige Bewertung der Analyseergebnisse und die ggfs. notwendige Ableitung 

und Durchführung von (Sofort- und Korrektur-) Maßnahmen. Der Umgang mit GVO-positiven 

Analyseergebnissen von Futtermitteln im Rahmen des VLOG-Standards erfolgt anhand des nachfolgenden 

Schaubilds bzw. des Leitfadens zum Umgang mit falsch gekennzeichnetem Futter in der VLOG-

Produktion. 

Zweit- oder Drittanalysen der beprobten Partie sind grundsätzlich zulässig, sie müssen aber umgehend 

erfolgen (Expressanalyse). Liegen zu einer Probenahme zwei Analyseergebnisse mit unterschiedlichen 

Aussagen vor, findet folgendes Vorgehen Anwendung und führt zum finalen Befund: 

�x Überschneiden sich Analyseergebnisse inklusive der erweiterten Messunsicherheit, wird der 

Mittelwert aus den Analyseergebnissen gebildet. 

�x Überschneiden sich diese Analyseergebnisse inklusive der erweiterten Messunsicherheit nicht, wird 

eine dritte Analyse der Partie beauftragt.  

 

Das Analyseergebnis zur GVO-Verschleppung im Futtermittel wird an die je nach Situation relevanten 

Systempartner übermittelt. Der Futtermittellieferant muss prüfen, ob weitere Futtermittelabnehmer von 

dem Vorfall betroffen sind und diese informieren. 

Im Falle eines fehlerhaft gekennzeichneten und in Verkehr gebrachten Futter- bzw. Lebensmittels, sind 

die Abnehmer, die Zertifizierungsstelle des Produzenten und der VLOG (unter Verwendung des 

stufenspezifischen Ereignisfallblatts) zu informieren. 

 

Im internen Audit und VLOG-Audit der neutralen Zertifizierungsstelle wird geprüft, ob die 

Analyseergebnisse korrekt bewertet und ggfs. notwendige (Korrektur-)Maßnahmen korrekt umgesetzt 

wurden.  
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